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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
I 1 d - 6120/466 g
Prag, den 16.Juni 1942
An a/ die Abteilungen I - IV
b/ die Zentralverwalturg
Büco deaSoa viekcetäes
c/ die Gruppen
beim Roldne
d/ den Refehlshaber der Sicherieitspolizein Böhmenuas tn.en.
e/ den Befehlshaber der Ordnüngspolizei
Eing. 20.JUNI 1942
f/ den Vertreter des Auswärtigen Amtes
die Adjutantur des stellv.Reichsprotektors
h/ das Buro des Staatssekretärs
i
den Wehrmachtbevollmächtigten
k/
den Eefehlshaber dar Waffen-Ss in Böhmen und Mähren
M
1/
die Parteiverbindungsstelle
4.98.
m/
den Öberiinanzpräsidenten
n/ den Verbindungsführer des Arbeitsgauf'ihrers
Betrifft: Verhalten der in die autonome Verwaltung
abgeordneten Reidsbeamten und -Angestellten
inlagen:
2
Abschrift übersende ich mit der Bitte ut Kempinisnahme.
In
Vertreta
.H.Fra
Beglaubigt:
ge
RO
Registrator
IA-16/42



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

I l d - 6120/466 g

Prag, den 16.Juni 1942

Schnellbrief!

An die

O b e rl a n d rä te

/pers.Anschrift o.V.i.A.

Betrifft: Verhalten der in die autonome Verwaltung

abgeordneten Reichsbeamten und -Angestellten

Anlagen: 15

Als Anlage übersende ich l5 Merkblätter mit der Bitte,

diese den deutschen Bezirkshauptmännern und Leitern von

deutschen Abteilungen auszuhändigen. Diese haben in geeig-

neter Form die deutschen Beamten und Angestellten ihrer

Behörde mit dem Inhalt des Merkblattes vertraut zu

machen und diese Belehrung regelmässig zu wiederholen.

Es muss mit allen Mitteln danach getrachtet werden, dass

die deutschen Beamten und Angestellten sich stets ihrer

absoluten Geheimhaltungspflicht gegenüber den Tschechen

bewusst sind und danach handeln. Es ist nicht zu ver-

kennen, dass sich aus der durch die Verwaltungsreform

bewirkten engeren Fühlungnahme von deutschen Beamten

und Angestellten mit Protektoratsbediensteten gewisse

Gefahren für die deutschen Belange ergeben. In der Be-

kämpfung dieser Nachteile liegt eine wesentliche Aufgabe

Ihrer Inspektionstätigkeit, sodass ich bitte, sich ihrer

besonders anzunehmen.

geg.K.H.Frank
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"Registrator



Der Reichspretektor

in Böhnen und Mähren

I 1 d  6120/466 g

Prag, den 16.Juni 1942

Merkblatt

für die in die Protektoratsverwaltung abgeord-

neten Reichsbeamten und -a gestellten.

Die in die autonome Verwaltung abgeordneten Reichsbeamten

und Angestellten bleiben dienst- und besoldungsrechtlich

ausschliesslich Beamte und Angestellte der Reichsverwaltung.

Sie haben stets darauf bedacht zu sein, dass die fremdvöl-

kische Umgebung auf ihr Denken und Handeln keinen Einfluss

gewinnt und sie nicht dem Formalismus des schwerfälligen

Protektoratsapparates erliegen. Tschechischen Bediensteten

ist stets bestimmt und korrekt entgegenzutreten, jede Ver-

traulichkeit ist zu unterlassen. Die deutschen Beamten und

Angestellten sind verpflichtet, überall und in jedem Fell.

die deutsche Sprache zu gebrauchen und ihren Gebrauch sich

gegenüber zu verlangen. Wer der tschechischen Sprache mäch-

tig ist, darf sich ihrer nur in den Fällen bedienen, in de-

nen eine andere Verständigung nicht möglich ist.

Die räumliche und teilvise auch personelle Zusammenarbeit

mit tschechischen Behörden erfordert erhöhte Vorsicht in

der Aufbewahrung und Beförderung der Akten und grösste Zu-

rückhaltung in der mündlichen Erörterung dienstlicher Ange-

legenheiten. Dies erstreckt sich nicht nur auf Geheimsa-

chen, soniern auf alle sonstigen Vorgänge und Erörterungen,

die allgemein staatspolitisch und volkstumsnolitisch ver-

traulichen Charakter haben. Es ist daher sicherzustellen,

dass der gesamte Eingang der Bezirkshehörden /Reichsauf-'

tragsverwaltung und autonome Verwaltung/ derart überwacht

wird, dass Vorgänge vertraulichen Chrakters und solche von

besonderer pelitischer Bedeutung, ohne zur Kenntnis von

Brotektoratsangehörigen zu gelangen, abgesondert und der

Bearbeitung ausschliesslich durch d-eutsche Kräfte zuge-

führt werden können. Diese Vorgänge sind getrennt von allen.

anderen Vorgängen im Panzerschrank aufzubewahren.

Diese Richtlinien sind den in die autonome Verwaltung abge-

ordneten Reichsbeamten und - Angestellten regelmässig zur

Kenntnis zu bringen und von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

Sie haben sich zü ihrer Einhaltung durch ihre Unterschrift

zu verpflichten. Bei Verstössen gegen diese Richtlinien

erfolgt sofortige Disziplinaruntersuchung.

gez.K.H.Frank
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